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Gemeinde Groß Nemerow

Beschlussvorlage
Federführend:
Bau- und Ordnungsamt

Beschluss-Nr:

Datum:
Verfasser:

05GV/14/012

20.03.2014
Herr Granzow

Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nemerow
Abwägung zum überarbeiteten Entwurf
Beratungsfolge: Abstimmung:
Status Datum Gremium Ja Nein Enth. Änd.

Ö 24.06.2014 Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow

Sachverhalt:
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen) sind die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Die während der öffentlichen Auslegung des überarbeiteten Entwurfs des 
Flächennutzungsplanes (Stand: 06.11.2013) vorgebrachten Bedenken und Anregungen von 
den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit in deren 
Stellungnahmen zum überarbeiteten Entwurf hat die Gemeindevertretung Groß Nemerow 
geprüft.

Rechtliche Grundlage:
§ 1 Abs. 7 BauGB

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Groß Nemerow beschließt die in der Anlage beigefügte 
Abwägungsdokumentation für den Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Nemerow.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger und die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, von dem 
Abwägungsbeschluss unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine

Stegemann
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden 
Gemeinde

Anlagen:
Abwägung 
Tabellen Abwägung



Gemeinde Gross Nemerow
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Flächennutzungsplan Gemeinde Gross Nemerow

Abwägung zum überarbeiteten Entwurf vom November 2013 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes (Stand: 18.04.2013) hat vom 03.06.2013 bis 
05.07.2013 öffentlich ausgelegen. 
Die Gemeindevertretung hat die öffentlichen und privaten Belange am 06.11.2013 geprüft. 
Im Ergebnis der Abwägung waren Darstellungen auf Teilflächen in den Ortslagen Klein 
Nemerow und Groß Nemerow zu ändern. Durch den Landkreis wurde außerdem festgestellt, 
dass die bisherige Vorgehensweise bei der Ausarbeitung des Umweltberichtes keine 
hinreichende Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Flächennutzungsplanes 
darstellt. Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Nemerow 
handelt es sich um eine Neuaufstellung; bei der Prüfung der Umweltverträglichkeit ist das 
gesamte Gemeindegebiet zu betrachten. 

Die Gemeindevertretung Groß Nemerow hat am 06.11.2013 die Änderungen in den 
genannten Teilflächen und die Neufassung des Umweltberichtes gebilligt. 
Die Gemeindevertretung Groß Nemerow hat beschlossen, dass die von der Änderung 
betroffenen Teilflächen und der Umweltbericht in der Fassung vom 06.11.2013 erneut 
öffentlich auszulegen und die Behörden und Träger öffentlicher Belange zur Abgabe einer 
Stellungnahme zu den geänderten Darstellungen aufzufordern sind.

Der überarbeitete Entwurf vom 06.11.2013 hat vom 09.12.2013 bis 17.01.2014 öffentlich 
ausgelegen; die Behörden und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 28.11.2013 
zur Stellungnahme aufgefordert.

Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht 
abzuwägen.

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen 

Lfd.
Nr.

Behörden / Nachbargemeinden Eingang 
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen 
/ Abwägung 
erforderlich

Behörden 
1. LA für Innere Verwaltung 03.12.2013 02.12.2013 X* -
2. WBV Obere Havel/ O. Tollense 04.12.2013 03.12.2013 X* -
3. TLG Immobilien 05.12.2013 03.12.2013 X -
4. Kabel Deutschland 05.12.2013 04.12.2013 X -
5. LA für Gesundheit u. Soziales 05.12.2013 03.12.2013 X -
6. Straßenbauamt Neustrelitz 09.12.2013 05.12.2013 X* -
7. Handwerkskammer 09.12.2013 04.12.2013 X -
8. BBL 11.12.2013 06.12.2013 X -
9. Bergamt 12.12.2013 11.12.2013 X -
10. Flughafen Nbg. Trollenhagen 16.12.2013 11.12.2013 X* -
11. Deutscher Wetterdienst 19.12.2013 17.12.2013 X -
12. BA für Infrastruktur, Umwelt-

schutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr

20.12.2013 18.12.2013 X* -

13. Hauptzollamt 07.01.2014 03.01.2014 X -
14. E.DIS AG 07.01.2014 06.01.2014 X* -
15. Deutsche Telekom Technik 

GmbH
08.01.2014 08.01.2014 X* -

16. Stadtwerke Nbg. GmbH 08.01.2014 07.01.2014 - X
17. LA f. Kultur u. Denkmalpfl. 08.01.2014 07.01.2014 X* -
18. Landesforst M-V, Malchin 09.01.2014 07.01.2014 - X
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19. Amt f. RO und LP Landkreis MS 09.01.2014 06.01.2014 - X
20. IHK 09.01.2014 07.01.2014 X -
21. GDM com 10.01.2014 06.01.2014 - X
22. DEGES 15.01.2014 13.01.2014 - X
23. StALU 21.01.2014 17.01.2014 X* -
24. Landkreis MSE 29.01.2014 - X

Nachbargemeinden
1. Gemeinde Holldorf 29.11.2013 29.11.2013 X -
2. Stadt Burg Stargard 29.11.2013 29.11.2013 X -
3. Gemeinde Blumenholz 16.12.2013 10.12.2013 X -
4. Stadt Neubrandenburg 09.01.2014 07.01.2014 - X

Bürger
1. Uwe Reinholz, Klein Nemerow 09.12.2013 09.12.2103 - X
2. Regina Lange, Neubrandenburg 12.12.2014 12.12.2014 - X
x* allgemeine Hinweise / die Hinweise wurden bzw. werden beachtet 

Hinweis auf Gültigkeit bereits vorliegender Stellungnahmen / Abwägung im Verfahren erfolgt 

Folgende Behörden wurden zur Stellungnahme aufgefordert und haben sich nicht geäußert:
 LUNG 
 NABU
 BUND
 BA für Immobilien
 Katholische Kirchengemeinde
 Kirchenkreisverwaltung Stargard

Die Gemeinde Gross Nemerow geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

Von Bürgern wurden keine weiteren Anmerkungen vorgetragen.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.
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Stellungnahme Nr. 16 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
Die zum Vorentwurf und Entwurf des Flächennutzungsplanes vorliegenden 
Stellungnahmen wurden im Verfahren beachtet. Die Hinweise zur Gasversorgung 
am Heckenweg und zur Trinkwasserversorgung in der Änderungsfläche 2 in Klein 
Nemerow werden in die Begründung mit aufgenommen. 
Die „Allgemeinen Hinweise“ werden im Rahmen der Umsetzung konkreter 
Bauvorhaben durch die einzelnen Vorhabenträger beachtet. 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 18 Abwägung Abstimmung 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
2007 wurde das Forstamt Neustrelitz im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.4b 
„Feriendorf Tollenseheim“ beteiligt. Mit Schreiben vom 26.07.2007 hat das 
Forstamt mitgeteilt, dass die Forstbehörde eine Unterschreitung des 
Waldabstandes zu gemäß § 2 Punkt 1. Waldabstandsverordnung M-V vom 
20.04.2005 (GVOBI. M/V Nr. 7/2005, S. 166) zulässt (siehe beiliegendes 
Schreiben in nachfolgender Tabelle). 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 18 Abwägung Abstimmung 

 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 19/1 Abwägung Abstimmung 

 
 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 19/2 und 3 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
zu (2) 
Im Zusammenhang mit der Überplanung als Sonderbaufläche „Beherbergung / 
Tourismus“ sind im Rahmen der Aufstellung des FNP die FFH-Verträglichkeit 
nachzuweisen und die Ausnahmegenehmigung zum Bauen in der Gewässer-
schutzzone einzuholen. Konkrete Bebauungsabsichten liegen jedoch nicht vor; es 
sind keine Investoren bekannt. 
 
Die Gemeinde hält an ihrer Entscheidung fest, dass gegenwärtig keine 
Entwicklungen von Sonderbauflächen „Beherbergung / Tourismus“ dargestellt 
werden.  
Der Flächennutzungsplan wird ggf. geändert, wenn konkrete Bebauungsabsichten 
bekannt werden. Zur Schaffung von Baurecht ist dann die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes bzw. eines Vorhabenbezogenen B-Planes erforderlich. Das 
FNP-Änderungsverfahren wird dann im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 21 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis zur neuen Firmierung wird beachtet. 
 
 
 
Der Hinweis auf das Vorhandensein von Anlagen der ONTRAS im B-Plan-Gebiet 
Nr. 1 „Gewerbegebiet Schwarzer Weg“ und die Nichtbeteiligung des Unter-
nehmens im Zuge der Aufstellung des B-Planes wird zur Kenntnis genommen. 
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass ein Zustimmungsvorbehalt 
besteht und die GDMcom im Zuge von Baumaßnahmen zur Stellungnahme 
aufzufordern ist. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 22/1 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung ist das Vorhaben „B96 Neubrandenburg – Neustrelitz“ auf-
geführt; die Stellungnahme vom 03.07.2013 wurde beachtet. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 22/2 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Aussagen zur Verbindlichkeit (informativer Charakter) werden in der 
Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 24/1 Abwägung Abstimmung 

 
 
 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 24/2 Abwägung Abstimmung 
 
 
 
 
zu I.1 
Die überarbeiteten Änderungen werden vor Beschlussfassung in den Flächen-
nutzungsplan eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu I.2 
Die Verträglichkeitsprüfung in der Planfassung im Punkt 7.3 und 7.4 bezieht sich 
auf die im B-Plan Nr.4a „Golfplatz an der Bornmühle“ ausgewiesene und bisher 
nicht realisierte Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage.  
Dies wird in der Gliederung sowie in den Punkten 7.3.4 und 7.4.4 klargestellt. 
 
 
zu I.3 
Im Zusammenhang mit der Überplanung als Sonderbaufläche „Beherbergung / 
Tourismus“ sind im Rahmen der Aufstellung des FNP die FFH-Verträglichkeit 
nachzuweisen und die Ausnahmegenehmigung zum Bauen in der Gewässer-
schutzzone einzuholen. Konkrete Bebauungsabsichten liegen jedoch nicht vor; es 
sind keine Investoren bekannt. 
Die Gemeinde hält an ihrer Entscheidung fest, dass gegenwärtig keine 
Entwicklungen von Sonderbauflächen „Beherbergung / Tourismus“ dargestellt 
werden. 
Der Flächennutzungsplan wird geändert, wenn konkrete Bebauungsabsichten 
bekannt werden. Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes bzw. eines Vorhaben bezogenen B-Planes erforderlich. Das 
Änderungsverfahren wird dann im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgen. 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 24/3 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
zu II.1 
Anmerkung zur Stellungnahme vom 31. Juli 2013 
Am 06.11.2013 hat die Gemeindevertretung die zum Entwurf vom 18.04.2013 
eingegangenen Stellungnahmen abgewogen. Die Hinweise aus der Stellung-
nahme wurden beachtet; die Hinweise zum Fischereihof Nonnenhof und 
Schiffsanleger Bornmühle wurden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu II.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu II.3 
Die Stellungnahme des Landkreises wurde am 06.11.2013 abgewogen. Die 
Hinweise der unteren Denkmalschutzbehörde werden beachtet. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 24/4  Abstimmung 
ja nein Enth. 



N:\2008F095\doc\Tabellen_Abwägung ÜEntwurf 6.11.2013.doc  13 

Stellungnahme Bürger Nr. 1  Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Hinweis nicht relevant für Flächennutzungsplan; der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Anmerkung: 
Die Gemeinde hat den B-Plan Nr.3 Ortserweiterung Nord geändert; die Flächen 
nördlich des Heckenweges werden für gewerbliche Entwicklungen vorgehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Der Hinweis bezieht sich nicht auf die Änderungsflächen; der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Anmerkungen 
Die Gemeinde Groß Nemerow will den Standort Tollenseheim in den vorhandenen 
bebauten Strukturen erhalten und wird sich für den Erhalt bzw. für eine sinnvolle 
Nachnutzung engagieren. 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger Nr. 1  Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Hinweis bezieht sich nicht auf die Änderungsfläche; der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Anmerkungen 
Die vorgeschlagenen Nutzungen werden von der Gemeindevertretung unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger Nr. 1  Abstimmung 

 

 ja nein Enth. 
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Stellungnahme Bürger Nr. 2  Abstimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat im FNP Randflächen am Damm und Weidenweg, die 
zurzeit gärtnerisch genutzt werden, in die Darstellungen über Wohnbauflächen 
mit einbezogen. Als Abrundung der vorhandenen bebauten Flächen werden in 
diesem Bereich der Ortslage noch mögliche Entwicklungen in der 
Wohnnutzung gesehen.  
 
Der Flächennutzungsplan ist Ziel- und Leitplan der Gemeinde und soll die 
Entwicklung für einen längerfristigen Zeitraum (10-15 Jahre) vorgeben. 
Im Flächennutzungsplan erfolgen keine parzellenscharfen Abgrenzungen; die 
Grenzen werden erst im verbindlichen Bauleitplan festgelegt. Zur Herstellung 
von Baurecht bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes.  
 
Seitens der Gemeinde wird gegenwärtig die Notwendigkeit zur Einleitung 
eines B-Plan-Verfahrens nicht gesehen.  
Langfristig sollen jedoch die Flächen für Abrundungen in der Wohnnutzung 
vorgehalten sein; Verfestigungen und Darstellungen von Grünflächen / 
Kleingärten werden nicht geplant.  
 
Weitere bauliche Entwicklungen werden nicht vorgesehen und sind im FNP 
auch nicht dargestellt. Die Gemeinde will die noch unbebauten Flächen 
zwischen den Bebauungen am Damm / Weideweg, Bach und Ufergehölzen 
unbedingt als Freiraum erhalten. Ein Flächenerwerb durch die Gemeinde wird 
nicht ausgeschlossen; über eine sinnvolle Freiflächennutzung der in Ufernähe 
zum Tollensesee liegenden Fläche ist zu gegebener Zeit nachzudenken. 

ja nein Enth. 
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